TIP DES MONATS 8/04

Haftung im Porzellanladen

Wer Pech hat und in einem Porzellanladen etwas umstößt, kann zur Haftung herangezogen werden.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Köln ergibt sich allerdings eine Einschränkung dadurch, dass die Waren in Ausstellungsvitrinen oder Regalen so untergebracht sein müssen, dass sie durch zufälliges Berühren nicht herunterfallen können. Komme es dennoch dazu, so müsse das Geschäft den Schaden selbst tragen.

Der Porzellanladen ist also nur noch eingeschränkt gefährlich.

(Oberlandesgericht Köln, Aktenzeichen 13 U 141/ 89)

